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Was wahr ist im Christentum, ist nicht neu.

Was neu ist, ist nicht wahr. Lessing.
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Sklaverei und Kirchen.
Von Sir Alexander O. Cardew.

Vor hundert Jahren, im August 1833, trat das Gesetz üher
die totale Aufhebung der Sklaverei in den britischen Dominions

in Kraft. Unzweifelhaft ist dieser Akt ein wichtiger
Markstein in der Geschichte der Unterdrückung der Sklaverei
und im hunderdsten Gedenkjahr eines Rückblickes würdig,
Da, wie immer in solchen Fällen, die Kirchen geneigt sind,
alles Lob für die Verwirklichung dieses Postulates für sich in
Anspruch zu nehmen, lohnt es sich, die Geschichte der Sklaverei

in der alten und in der neuen Welt kurz zu erörtern.

Die alte Welt basierte auf der Sklavenwirtschaft. Im
Morgengrauen unserer geschichtlichen Zeit finden wir sie schon

eingeführt bei den Aegyptern, Babyloniern, Assyriern, Phoe-

niziern, Griechen, Römern und vielen andern Völkern. Plato
und Aristoteles rechtfertigen die Sklaverei und die grossartige
Zivilisation Athens war ganz auf ihr aufgebaut. Die weltweiten
Eroberungen der Römer geben ihr eine ungeheure Ausbreitung.
Obschon unter den Griechen die Sklaven verhältnismässig gut
behandelt wurden, wäre es ein Irrtum, die Schrecken der
früheren Sklaverei verkleinern zu wollen. In Athen wurden die
Sklaven gegen Entgeld ausgeliehen, um in zwei Fuss hohen
Schächten der Silberminen zu arbeiten, und in Rom, noch zur
Zeit des Augustus, hören wir von einem Sklavenbesitzer, der
Sklaven, die ihm missfielen, in seinen' Fischteich werfen liess,
den Neunaugen zum Futter.

Die Juden, wie alle andern alten Völker, anerkannten die

Sklaverei, und zu ihrer Ehre muss festgestellt werden, dass

ihre Gesetze eine Reihe von Vorschriften enthielten, .die

unmenschlicher Ausbeutung vorbeugen sollten. Mehr, sie
existierte als eine gutorganisierte Institution unter ihnen, und es

ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Jesus im Neuen Testament

nicht eine Silbe zugunsten der Sklaven zugeschrieben
wird. An einer Stelle, wo er sich speziell an die Sklaven wendet,

übernimmt er diesbezüglich die hergebrachte Ansicht,
ohne ein Wort der Missbilligung beizufügen1). Er anerkannte
die Sklaverei als Selbstverständlichkeit, wie er auch den
jüdischen Anspruch, das «auserwählte Volk» zu sein, annahm.

Dieser Fehler hatte katastrophale Folgen, denn als Paulus

zwanzig Jahre später den neuentstandenen christlichen
Gemeinden Gesetze geben wollte, fand er keine Wegleitung in
dieser Sache und so ging auch er den Weg des gringsten
Widerstandes, er übernahm die Sklaverei als überlieferte
Institution. Wir finden ihn sogar dabei, wie er den davonlaufenden
Sklaven Onesimus seinem Besitzer zurückschickt, wenn auch

mit der persönlichen Bitte, ihn nicht zu bestrafen. So ergab

l) Siehe Lukas, XVII, 7—10.

sich die christliche Kirche von den ersten Anfängen an in die
Anerkennung der Sklaverei.

Auch dann, als die Kirche die dominierende Macht im
römischen Reiche wurde, tat sie nichts Wesentliches, um das Los
der Sklaven zu verbessern. Unter den beiden Antonius und
dem Einfluss der stoischen Philosophie wurde einiges getan,
um die schlimmsten Missbäuche des Systems zu lindern.
Allein die Christen führten diese Fortschritte nicht weiter. Der
Sklave war nach wie vor dem Willen seines Herrn und
damit der körperlichen Züchtigung ausgesetzt. Das Recht war
ihm versagt, sich gesetzlich zu verheiraten und die weiblichen
Sklaven wurden so gehalten, dass Ehebruch nicht vorkommen
sollte. Der Sklave konnte gefoltert werden, selbst wenn er als

Zeuge auftrat und obschon die Aufnahme in priesterliche und
klösterliche Orden ihm seine Freiheit brachte, wurde strenge
darüber gewacht, dass solche Aufnahmen sich in engen Grenzen

hielten.
Von frühester Zeit an verboten die christlichen Konzile

die Befreiung von Sklaven, die Eigentum der Kirche waren,
darauf hinweisend, dass sie gekauft oder geschenkt wurden,
um ihr zu dienen und ihre Freilassung deshalb ebenso wenig
von der guten Laune eines Abbes oder Bischofs abhängig sei
wie die Veräusserung irgend eines anderen kirchlichen Eigentums,

ohne die Erlaubnis der zuständigen Obrigkeit.
Die Kirchenväter waren tatsächlich früh dafür besorgt,,

die Sklaverei zu verteidigen. Der heilige Chrysostomus (345—
407) erklärte, dass die Sklaverei, gleich der Armut, eine Gnade

sei, die Gelegenheit biete, die Tugenden der Erniedrigung und
Geduld zu üben. Der heilige Augustinus, der gepriesene
Kirchenvater, verteidigte die Sklaverei als eine Strafe, die sich
die Menschen zuzogen als eine Folge der Sünde von Adam
imd Eva. Unter dem Einfluss dieser alten jüdischen Volkssage

kam die christliche Kirche zu einem niedrigeren Standpunkt

als die heidnischen Philosophen, die erkannt hatten,
dass die Sklaverei gegen die Gesetze der Natur Verstösse. Die
christliche Auffassung verwurzelte sich fest im kirchliehen
System. Die Sklaverei war anerkannt im kanonischen Recht,
so wie sie von Gratian niedergelegt war, der die Bischöfe auf
das schwerste verdammte für die Emanzipierung ihrer
Leibeigenen. Der heilige Thomas von Aquino verteidigt die Sklaverei

ausdrücklich als einen ökonomischen Faktor und als den
christlichen Wahrheiten nicht zuwiderlaufend; dieser Standpunkt

war fortan die anerkannte und festgelegte Stellung der
Kirche.

Ihre Auswirkung unterschied sich nicht von ihrer Theorie.
Die Kirehenmänner waren immer unter den grössten Besit-


	[s.n.]

